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Einladung lagung des Martın-I uther-Bundes und für die Gelegenheıt,
heute nen und mi1t nen sprechen. Ich we1ß dies als eın Zeichen der
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Lassen S1e mıch Jedoch gleich Begınn me1ner usführungen das ema
verkomplızıeren, denn ich möchte eigentliıch nıcht über die Bekenntnisbin-
dung der Selbständıgen E, vangelısch-Lutherischen Kırche sprechen, sondern
über die Bekenntnisbindung der Iutherischen 1IrC Da dıe Bekenntnis-
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Vorbemerkungen

Verehrte, liebe Schwestern und Brüder! Sehr herzlich danke ich für die 
Einladung zur Tagung des Martin-Luther-Bundes und für die Gelegenheit, 
heute zu Ihnen und mit Ihnen zu sprechen. Ich weiß dies als ein Zeichen der 
Verbundenheit, die Sie, Herr Dr. Stahl, immer wieder auch persönlich gelebt 
haben, sehr zu schätzen.

Deshalb bin ich auch Ihrer Einladung, über die Bekenntnisbindung der 
Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche zu referieren, sehr gern und 
ohne Zögern gefolgt.

1. Ökumenische Verortung

1.1 Die SELK versteht ihre Bekenntnisbindung nicht partikularkirchlich – 
vom magnus consensus

Lassen Sie mich jedoch gleich zu Beginn meiner Ausführungen das Thema 
 verkomplizieren, denn ich möchte eigentlich nicht über die Bekenntnisbin-
dung der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche sprechen, sondern 
über die Bekenntnisbindung der lutherischen Kirche. Da die Bekenntnis-

1 Vortrag auf der Theologischen Tagung des Martin-Luther-Bundes, 20.–22. Januar 2014 
in Seevetal.
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schrıiften der therischen Kırche selhest dıe Art der Bekenntnisbindung de-
inıeren, hat die SELK nıcht den Anspruch, ıne eigenständıge Posiıtion In
diesen Fragen vertrefen, sondern die Posiıtion des L uthertums er /Zeıiten
und ()rte

e1 berufen WIT UNSs auf den INASIUS CONSCHSUS, den inshbesondere die
Kon  Tdienforme innerlutherisch zusammenTührend erarbeıtet. Im Summa-
rischen Begriff der Sollda Declaratiıo he1ßt „ 50 en WIT UNSs 11-
elınander Herzen und Unı erkläret, WIT eın sunderlıch Oder NECLC

Bekenntnus NSCIS auDens machen Oder annehmen wollen, sondern UNSs

den Öffenthchen allgemeınden Schriften bekennen, für solche S5Sym-
bola Oder geme1ine Bekenntnussen, In en Kırchen der Augsburischen Kon-
fession JE und allwege <h denn die Zweıspalt unfer denen, sıch Z£UT Augs-
burgıschen Konfession bekannt, entstanden, und solang 1111A0 einhellıglıc
allenthalben In en Artıkeln be1 der reinen Lehr gÖöttlichs Worts (wıe 1E
er elıger CTKlare‘ geblieben, gehalten und gebraucht worden““. In

der lateinıschen Fassung hest 1111A0 dieser Stelle „quamdıu HO COM -

1ISU passım In Omnıbus artıculıs80  HANS-JÖRG VOIGT  schriften der lutherischen Kirche selbst die Art der Bekenntnisbindung de-  finieren, hat die SELK nicht den Anspruch, eine eigenständige Position in  diesen Fragen zu vertreten, sondern die Position des Luthertums aller Zeiten  und Orte.  Dabei berufen wir uns auf den magnus consensus, den insbesondere die  Konkordienformel innerlutherisch zusammenführend erarbeitet. Im Summa-  rischen Begriff der Solida Declaratio heißt es: „So haben wir uns gegen-  einander Herzen und Munde erkläret, daß wir kein sunderlich oder neue  Bekenntnus unsers Glaubens machen oder annehmen wollen, sondern uns  zu den öffentlichen allgemeinden Schriften bekennen, so für solche Sym-  bola oder gemeine Bekenntnussen, in allen Kirchen der Augsburischen Kon-  fession je und allwege eh denn die Zweispalt unter denen, so sich zur Augs-  burgischen Konfession bekannt, entstanden, und solang man einhelliglich  allenthalben in allen Artikeln bei der reinen Lehr göttlichs Worts (wie sie  D. Luther seliger erkläret) geblieben, gehalten und gebraucht worden“. In  der lateinischen Fassung liest man an dieser Stelle: „quamdiu magno con-  sensu passim in omnibus articulis ... conservata retenta atque usurpata fuit“”.  In diesem vom Bekenntnis selbst beschriebenen magnus consensus sieht sich  die Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche.  Mir ist bewusst, dass dies ein hoher Anspruch ist, den wir gleichwohl im-  mer wieder dem kritischen Diskurs mit unseren Brüdern und Schwestern aus  der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche in Deutschland (VELKD)  ins Gespräch eintragen. Und natürlich wird sich auch heute gerade an diesem  in aller Demut zu vertretenden Anspruch die geschwisterliche Debatte entfal-  ten — jedenfalls ist dies mein Wunsch.  1.2 Katholizität als bleibender Anspruch der lutherischen Kirche  Ein Weiteres tritt hinzu: Die lutherische Kirche hat ihre Bekenntnisschriften  immer als ökumenische — oder wie wir auch sagen können — katholische  Bekenntnisse verstanden.  Das Augsburger Bekenntnis erarbeitet diesen magnus consensus der Lehre  und versteht sich als ein katholisches Bekenntnis. Gleich im ersten Artikel  heißt es: „Erstlich wird einträchtiglich gelehrt und gehalten ... / Ecclesia ma-  3  gno consensu apud nos docent ...  2 BSLK, FC, Solida Declaratio, Von dem summarischen Begriff, S. 834.  3 BSLK, CA,S. 50.CONSerTvalta efenta usurpata fuit  62
In diesem VOoO Bekenntnis selhest beschriebenen INASUS COMSCHSUS sieht siıch
die Selbständıge E, vangeliısch-Lutherische 1IrC

Mır 1st bewusst, dass dies eın erAnspruch lst, den WIT gleichwohl 1M-
1L1ICT wıeder dem kritischen Ihskurs mıt UNSCICTN ern und Schwestern AUS

der Vereinigten E, vangelisch-Lutherischen 1IrC In Deutschlan: VELKD)
INns espräc eintragen. Und natürliıch WwIrd siıch auch heute gerade diesem
In er Demut vertretenden Anspruch dıe geschwisterliche Debhatte entfal-
ten jJedenfalls 1St dies meın unsch

F Katholizität Aats bleibender AÄnspruch der Iutherischen Kırche

Fın Weıteres ff hinzu: e Iutherische 1IrC hat ıhre Bekenntnisschriften
iIimmer als Öökumeniıische Oder W1IE WIT auch SCH können katholische
Bekenntnisse verstanden.

Das Augsburger Bekenntnis erarbeıtet diesen INASUS COM SCHSUS derTe
und versteht siıch als eın katholisches Bekenntnis. Gileich 1mM ersten Artıkel
he1ßt .  rstlıc WIT| einträchtiglich gelehrt und gehalten80  HANS-JÖRG VOIGT  schriften der lutherischen Kirche selbst die Art der Bekenntnisbindung de-  finieren, hat die SELK nicht den Anspruch, eine eigenständige Position in  diesen Fragen zu vertreten, sondern die Position des Luthertums aller Zeiten  und Orte.  Dabei berufen wir uns auf den magnus consensus, den insbesondere die  Konkordienformel innerlutherisch zusammenführend erarbeitet. Im Summa-  rischen Begriff der Solida Declaratio heißt es: „So haben wir uns gegen-  einander Herzen und Munde erkläret, daß wir kein sunderlich oder neue  Bekenntnus unsers Glaubens machen oder annehmen wollen, sondern uns  zu den öffentlichen allgemeinden Schriften bekennen, so für solche Sym-  bola oder gemeine Bekenntnussen, in allen Kirchen der Augsburischen Kon-  fession je und allwege eh denn die Zweispalt unter denen, so sich zur Augs-  burgischen Konfession bekannt, entstanden, und solang man einhelliglich  allenthalben in allen Artikeln bei der reinen Lehr göttlichs Worts (wie sie  D. Luther seliger erkläret) geblieben, gehalten und gebraucht worden“. In  der lateinischen Fassung liest man an dieser Stelle: „quamdiu magno con-  sensu passim in omnibus articulis ... conservata retenta atque usurpata fuit“”.  In diesem vom Bekenntnis selbst beschriebenen magnus consensus sieht sich  die Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche.  Mir ist bewusst, dass dies ein hoher Anspruch ist, den wir gleichwohl im-  mer wieder dem kritischen Diskurs mit unseren Brüdern und Schwestern aus  der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche in Deutschland (VELKD)  ins Gespräch eintragen. Und natürlich wird sich auch heute gerade an diesem  in aller Demut zu vertretenden Anspruch die geschwisterliche Debatte entfal-  ten — jedenfalls ist dies mein Wunsch.  1.2 Katholizität als bleibender Anspruch der lutherischen Kirche  Ein Weiteres tritt hinzu: Die lutherische Kirche hat ihre Bekenntnisschriften  immer als ökumenische — oder wie wir auch sagen können — katholische  Bekenntnisse verstanden.  Das Augsburger Bekenntnis erarbeitet diesen magnus consensus der Lehre  und versteht sich als ein katholisches Bekenntnis. Gleich im ersten Artikel  heißt es: „Erstlich wird einträchtiglich gelehrt und gehalten ... / Ecclesia ma-  3  gno consensu apud nos docent ...  2 BSLK, FC, Solida Declaratio, Von dem summarischen Begriff, S. 834.  3 BSLK, CA,S. 50.Ecclesia
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BSLK,

80  ����������������������������������������������������������������  hans-jörg voigt

schriften der lutherischen Kirche selbst die Art der Bekenntnisbindung de-
finieren, hat die SELK nicht den Anspruch, eine eigenständige Position in 
diesen Fragen zu vertreten, sondern die Position des Luthertums aller Zeiten 
und Orte.

Dabei berufen wir uns auf den magnus consensus, den insbesondere die 
Konkordienformel innerlutherisch zusammenführend erarbeitet. Im Sum ma-
rischen Begriff der Solida Declaratio heißt es: „So haben wir uns gegen-
einander Herzen und Munde erkläret, daß wir kein sunderlich oder neue 
Bekenntnus unsers Glaubens machen oder annehmen wollen, sondern uns 
zu den öffentlichen allgemeinden Schriften bekennen, so für solche Sym-
bola oder gemeine Bekenntnussen, in allen Kirchen der Augsburischen Kon-
fession je und allwege eh denn die Zweispalt unter denen, so sich zur Augs-
burgischen Konfession bekannt, entstanden, und solang man einhelliglich 
allenthalben in allen Artikeln bei der reinen Lehr göttlichs Worts (wie sie 
D. Luther seliger erkläret) geblieben, gehalten und gebraucht worden“. In 
der lateinischen Fassung liest man an dieser Stelle: „quamdiu magno con-
sensu passim in omnibus articulis … conservata retenta atque usurpata fuit“2. 
In diesem vom Bekenntnis selbst beschriebenen magnus consensus sieht sich 
die Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche.

Mir ist bewusst, dass dies ein hoher Anspruch ist, den wir gleichwohl im-
mer wieder dem kritischen Diskurs mit unseren Brüdern und Schwestern aus 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche in Deutschland (VELKD) 
ins Gespräch eintragen. Und natürlich wird sich auch heute gerade an diesem 
in aller Demut zu vertretenden Anspruch die geschwisterliche Debatte entfal-
ten – jedenfalls ist dies mein Wunsch.

1.2 Katholizität als bleibender Anspruch der lutherischen Kirche

Ein Weiteres tritt hinzu: Die lutherische Kirche hat ihre Bekenntnisschriften 
immer als ökumenische – oder wie wir auch sagen können – katholische 
Bekenntnisse verstanden.

Das Augsburger Bekenntnis erarbeitet diesen magnus consensus der Lehre 
und versteht sich als ein katholisches Bekenntnis. Gleich im ersten Artikel 
heißt es: „Erstlich wird einträchtiglich gelehrt und gehalten … / Ecclesia ma-
gno consensu apud nos docent …“3

2 BSLK, FC, Solida Declaratio, Von dem summarischen Begriff, S. 834.
3 BSLK, CA, S. 50.
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Im Ahbschluss des ersten e118s des Augsburger Bekenntnisses kommt die-
SCT katholische Anspruch noch klarer 7U Ausdruck Dort el „Dies 1st
fast dıe Summa der TE dieselbige In eilıger Schrift klar gegrunde und
darzu gemeınner christliıchen, Ja auch romıscher Kırchen, vıiel AUS der V äter
Schriften vermerken, nıcht zuw1der noch 1st, achten WIT auch,
MNISCIEC Wıdersacher konnen In obangeze1igten Artıkeln nıcht une1n1g mıt UNSs

sein “““ Melanchthon emnach für den ersten Teıl der Augsburger
Konfession den ONSENS mi1t der römıischen Kırche und we1ß siıch 1NS mi1t
den Kırchenvätern.
er Sagl In dem seine chriıft VO Abendmahl VON 525 angehäng-

ten Bekenntnıis, das In dıe Schwabacher Artıkel und SOMItT auch In die
einNoss: „Demnach gläube ich, 1Ne heilige chnisthiche Kırche E1 auf
rden, das 1St die emeınne und Zahl Oder Versammlung er Christen In al-
ler Welt, die eiN1ge Braut Christı und SeIn ge1istlıcher Le1b Und dieselbige
C'hristenheıt 1St nıcht alleın unfer der römıischen Kırchen Oder apst, sonder
In er WeltWAS VERSTEHT DIE SELBSTÄNDIGE EVANGELISCH-LUTHERISCHE ...  81  Im Abschluss des ersten Teils des Augsburger Bekenntnisses kommt die-  ser katholische Anspruch noch klarer zum Ausdruck. Dort heißt es: „Dies ist  fast die Summa der Lehre ... dieselbige in heiliger Schrift klar gegrundet und  darzu gemeiner christlichen, ja auch romischer Kirchen, so viel aus der Väter  Schriften zu vermerken, nicht zuwider noch entgegen ist, so achten wir auch,  unsere Widersacher konnen in obangezeigten Artikeln nicht uneinig mit uns  sein.“* Melanchthon erwartet demnach für den ersten Teil der Augsburger  Konfession den Konsens mit der römischen Kirche und weiß sich eins mit  den Kirchenvätern.  Luther sagt in dem an seine Schrift vom Abendmahl von 1528 angehäng-  ten Bekenntnis, das in die Schwabacher Artikel und somit auch in die CA  einfloss: „Demnach gläube ich, daß eine heilige christliche Kirche sei auf  Erden, das ist die Gemeine und Zahl oder Versammlung aller Christen in al-  ler Welt, die einige Braut Christi und sein geistlicher Leib. Und dieselbige  Christenheit ist nicht allein unter der römischen Kirchen oder Bapst, sonder  in aller Welt ...  «5  Im Summarischen Begriff der Konkordienformel liest sich dieser Grund-  satz so: „Und weil vor alters die wahre christliche Lehr in reinem gesunden  Vorstande aus Gottes Wort in kurze Artikel oder Häuptstück wider der Ketzer  Verfälschung zusammengezogen ist ...“  So wusste sich die lutherische Kirche immer in Lehreinheit mit der recht-  gläubigen Kirche aller Zeiten. Melanchtons Versuche zur Kontaktaufnahme  mit der Orthodoxen Kirche können dafür ein Beispiel sein. Er übersetzt  selbst (oder lässt übersetzen) eine griechische Ausgabe der Confessio Augus-  tana mit dem Ziel, sie der Orthodoxen Kirche zugänglich zu machen. Am  25. September 1559 gibt Melanchthon dem serbischen Diakon Demetrios  einen Brief an den Ökumenischen Patriachen Joasaph II. mit, den er den „al-  lerheiligsten Patriarchen der Kirche Jesu Christi in Konstantinopel“” nennt.  Und mit dieser Kirche Jesu Christi in Konstantinopel wusste Melanchthon  sich einig auf der Basis des Zeugnisses der Heiligen Schrift.  Mit der gleichen Intention hat wenig später Johann Gerhard Vincentius  von Lerinum aufgegriffen. Vincent definiert: „Das wollen wir festhalten, was  überall, was immer, was von allen geglaubt wurde, denn das ist wahrhaft und  4 BSLK,S. 83c.  5 WA Bd. 26, 506, zitiert auch in BSLK, S. 61, Fußnote 1.  6 BSLK, S. 834.  7 CR 9, 922, Nr. 6825, zitiert nach Reinhard Slenczka, Melanchthon und die orthodoxen  Kirchen des Ostens, in: Jörg Haustein (Hg.), Philipp Melanchthon: ein Wegbereiter für  die Ökumene, Göttingen 1997, S. 108.05

Im Summarıschen Beegriff der Kon  YTdienforme lest siıch dieser tund-
GT Z „Und weiı1l VOT alters die wahre CANrıisSLTLiiche Lehr In reinem gesunden
Vorstande AUS (jottes Wort In kurze Artıkel Oder Häuptstück wıder der Ketzer
Verfälschung ZUSdMIMMMENSCZORCH 1St

SO WUSSTE siıch die lutherische 1IrC immer In Lehreinhe1 mi1t der recht-
gläubigen 1IrC er /eıliten. Melanchtons Versuche Z£UT Kontaktaufnahme
mıt der ()rthodoxen Kırche können aliur eın e1spie SeIN. Er übersetzt
selhest er läseft übersetzen) 1ne griechische Ausgabe der (’onfess10 UguS-
Tana mıt dem Zael, S1e€ der ()rthodoxen 1IrC zugänglich machen. Am
25 September 559 1bt Melanchthon dem serhbıischen 1akon Demetri0s
einen Briet den Okumenischen Patriachen Joasaph IL mıit, den den „„al-
lerheiligsten Patriarchen der Kırche Jesu Christı In Konstantinopel“ nenn
Und mıt dieser 1IrC Jesu Christı In Konstantınopel WUSSTEe Melanc  On
siıch eIN1g auf der Basıs des Zeugn1sses der eilıgen Schrift

Mıt der gleichen Intention hat wen1g später Johann (ijerhard Vıiıncentius
VON erinum aufgegriffen. Vıncent deNniert: „ Das wollen wır festhalten, W
Derall, W IMMET, W VOnr Cn geglauDt wurde, denn das 15t wahrnhd HN
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Im Abschluss des ersten Teils des Augsburger Bekenntnisses kommt die-
ser katholische Anspruch noch klarer zum Ausdruck. Dort heißt es: „Dies ist 
fast die Summa der Lehre … dieselbige in heiliger Schrift klar gegrundet und 
darzu gemeiner christlichen, ja auch romischer Kirchen, so viel aus der Väter 
Schriften zu vermerken, nicht zuwider noch entgegen ist, so achten wir auch, 
unsere Widersacher konnen in obangezeigten Artikeln nicht uneinig mit uns 
sein.“4 Melanchthon erwartet demnach für den ersten Teil der Augsburger 
Konfession den Konsens mit der römischen Kirche und weiß sich eins mit 
den Kirchenvätern.

Luther sagt in dem an seine Schrift vom Abendmahl von 1528 angehäng-
ten Bekenntnis, das in die Schwabacher Artikel und somit auch in die CA 
einfloss: „Demnach gläube ich, daß eine heilige christliche Kirche sei auf 
Erden, das ist die Gemeine und Zahl oder Versammlung aller Christen in al-
ler Welt, die einige Braut Christi und sein geistlicher Leib. Und dieselbige 
Christenheit ist nicht allein unter der römischen Kirchen oder Bapst, sonder 
in aller Welt …“5

Im Summarischen Begriff der Konkordienformel liest sich dieser Grund-
satz so: „Und weil vor alters die wahre christliche Lehr in reinem gesunden 
Vorstande aus Gottes Wort in kurze Artikel oder Häuptstück wider der Ketzer 
Verfälschung zusammengezogen ist …“6

So wusste sich die lutherische Kirche immer in Lehreinheit mit der recht-
gläubigen Kirche aller Zeiten. Melanchtons Versuche zur Kontaktaufnahme 
mit der Orthodoxen Kirche können dafür ein Beispiel sein. Er übersetzt 
selbst (oder lässt übersetzen) eine griechische Ausgabe der Confessio Augus-
tana mit dem Ziel, sie der Orthodoxen Kirche zugänglich zu machen. Am 
25. September 1559 gibt Melanchthon dem serbischen Diakon Demetrios 
 einen Brief an den Ökumenischen Patriachen Joasaph II. mit, den er den „al-
lerheiligsten Patriarchen der Kirche Jesu Christi in Konstantinopel“7 nennt. 
Und mit dieser Kirche Jesu Christi in Konstantinopel wusste Melanchthon 
sich einig auf der Basis des Zeugnisses der Heiligen Schrift.

Mit der gleichen Intention hat wenig später Johann Gerhard Vincentius 
von Lerinum aufgegriffen. Vincent definiert: „Das wollen wir festhalten, was 
überall, was immer, was von allen geglaubt wurde, denn das ist wahrhaft und 

4 BSLK, S. 83 c.
5 WA Bd. 26, 506, zitiert auch in BSLK, S. 61, Fußnote 1.
6 BSLK, S. 834.
7 CR 9, 922, Nr. 6825, zitiert nach Reinhard Slenczka, Melanchthon und die orthodoxen 

Kirchen des Ostens, in: Jörg Haustein (Hg.), Philipp Melanchthon: ein Wegbereiter für 
die Ökumene, Göttingen 1997, S. 108.
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eigentlich katholisch. 6S (ierhard erganzt reformatorısch: ‚„„Was überall und
iIimmer AUS der chriıft geglaubt wurde ““ uch ohne diesen /usatz könnte das
um VON Vıncentius VON erinum AUS me1ner 1C eiInem hermeneut1-
schen Schlüssel werden, der OÖkumenıischer Verständiıgung beiträgt

SO esehen 1st das nlıegen der therischen Bekenntnisse VON nbegınn
eın Öökumenisches, we1l ein1gendes SCWESCH, auch WENNn der Begriff der Oku-
IHENC, WIE WIT ıhn heute verstehen, damals noch nıcht 1mM eDTauc WAl.

Bindung das Bekenntnis a IC der Bekenntnisschrilten selbst

7 } HOTAn HH HOTMAATG

e Heilıge chriıft selhst 1st die grundlegende Norm, HNOTINAUNS, er
kırchlichen TE Im Summarıschen Begriff der Kon  rdienforme el
dazu: „Als erstlich 17U den prophetischen und apostolıschen Schriften es
und Neues lestaments als dem reinen, lauteren Brunnen Israels, welche
Jleine die ein1ıge wahrhaftige Rıchtschnur 1St, nach der alle Lehrer und Te

richten und urtellen sein ““ e Worte „alleinıge und ein1ge” beschre1-
ben die grundlegende Bedeutung der eiılıgen chrıft

„„Andere Schriften aber der alten Oder CUl Lehrer, WIE S1e€ Namen aben,
sollen der eiılıgen chriıft nıcht gleich gehalten, sondern alle zumal mıtein-
ander derselben unterworfen und anders Oder welter nıcht AD SCHOILNE: WCI -

den, dann als Zeugen, welchergestalt nach der Apostel e1t und welchen
(Jrten sOölche TE der Propheten und Apostel erhalten worden  << 10 SO dıe
Kon  Tdienforme welnter.

Wır Ollten e1 nıcht VELDESSCH, dass dieser Stelle der Öökumenıische
Dialog einen SALZ ernebBbliichen Fortschriutt emacht hat In dem le1ıder viel

wen1g beachteten Konsensdokument ‚„„Comun10 Sanctorum“ lhest 1111A0

olgende grundlegende Übereinstimmung römıisch-katholischer und luther1-
scher eologıe: „ Wır lehren geme1insam dıe unüberbiethare und UNeEeTrTSEeIZ7-
bare Autorıität der eilıgen chriıft82  HANS-JÖRG VOIGT  eigentlich katholisch.‘* Gerhard ergänzt reformatorisch: „Was überall und  immer aus der Schrift geglaubt wurde.‘“ Auch ohne diesen Zusatz könnte das  Diktum von Vincentius von Lerinum aus meiner Sicht zu einem hermeneuti-  schen Schlüssel werden, der zu ökumenischer Verständigung beiträgt.  So gesehen ist das Anliegen der lutherischen Bekenntnisse von Anbeginn  ein ökumenisches, weil einigendes gewesen, auch wenn der Begriff der Öku-  mene, wie wir ihn heute verstehen, damals noch nicht im Gebrauch war.  2. Bindung an das Bekenntnis aus Sicht der Bekenntnisschriften selbst  2.1 norma normans und norma normata  Die Heilige Schrift selbst ist die grundlegende Norm, norma normans, aller  kirchlichen Lehre. Im Summarischen Begriff der Konkordienformel heißt es  dazu: „Als erstlich izu den prophetischen und apostolischen Schriften Altes  und Neues Testaments als zu dem reinen, lauteren Brunnen Israels, welche  alleine die einige wahrhaftige Richtschnur ist, nach der alle Lehrer und Lehre  zu richten und zu urteilen sein.“” Die Worte „alleinige und einige“ beschrei-  ben die grundlegende Bedeutung der Heiligen Schrift.  „Andere Schriften aber der alten oder neuen Lehrer, wie sie Namen haben,  sollen der heiligen Schrift nicht gleich gehalten, sondern alle zumal mitein-  ander derselben unterworfen und anders oder weiter nicht angenommen wer-  den, dann als Zeugen, welchergestalt nach der Apostel Zeit und an welchen  Orten solche Lehre der Propheten und Apostel erhalten worden.“'” — So die  Konkordienformel weiter.  Wir sollten dabei nicht vergessen, dass an dieser Stelle der ökumenische  Dialog einen ganz erheblichen Fortschritt gemacht hat. In dem leider viel  zu wenig beachteten Konsensdokument „Comunio Sanctorum“ liest man  folgende grundlegende Übereinstimmung römisch-katholischer und lutheri-  scher Theologie: „Wir lehren gemeinsam die unüberbietbare und unersetz-  bare Autorität der Heiligen Schrift ... Von der ganzen Heiligen Schrift gilt,  Bernd Oberdörfer/Uwe Swarat (Hgg.), Tradition in den Kirchen, Frankfurt am Main  2010, S. 113: „Id teneamus, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum  est, hoc est etenim vere proprieque catholicum.“  BSLK, S. 834.  10  BSLK, S. 767.Von der dNZCH eilıgen chriıft gilt,

ern! ()berdörfer/Uwe WwAaral 29.), Tradıtion In den Kırchen, TAankTiuUur! Maın
2010., 115 .„Ji ENCAMUS, quod ubiıque, quod SCIHNDEL, quod ah omnı1ıbus credıitum
SSL, hoc ST etenım CI proprieque catholicum.“
BSLK, X Ad
BSLK, 767
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eigentlich katholisch.“8 Gerhard ergänzt reformatorisch: „Was überall und 
immer aus der Schrift geglaubt wurde.“ Auch ohne diesen Zusatz könnte das 
Diktum von Vincentius von Lerinum aus meiner Sicht zu einem hermeneuti-
schen Schlüssel werden, der zu ökumenischer Verständigung beiträgt.

So gesehen ist das Anliegen der lutherischen Bekenntnisse von Anbeginn 
ein ökumenisches, weil einigendes gewesen, auch wenn der Begriff der Öku-
mene, wie wir ihn heute verstehen, damals noch nicht im Gebrauch war.

2. Bindung an das Bekenntnis aus Sicht der Bekenntnisschriften selbst

2.1 norma normans und norma normata

Die Heilige Schrift selbst ist die grundlegende Norm, norma normans, aller 
kirchlichen Lehre. Im Summarischen Begriff der Konkordienformel heißt es 
dazu: „Als erstlich izu den prophetischen und apostolischen Schriften Altes 
und Neues Testaments als zu dem reinen, lauteren Brunnen Israels, welche 
alleine die einige wahrhaftige Richtschnur ist, nach der alle Lehrer und Lehre 
zu richten und zu urteilen sein.“9 Die Worte „alleinige und einige“ beschrei-
ben die grundlegende Bedeutung der Heiligen Schrift.

„Andere Schriften aber der alten oder neuen Lehrer, wie sie Namen haben, 
sollen der heiligen Schrift nicht gleich gehalten, sondern alle zumal mitein-
ander derselben unterworfen und anders oder weiter nicht angenommen wer-
den, dann als Zeugen, welchergestalt nach der Apostel Zeit und an welchen 
Orten solche Lehre der Propheten und Apostel erhalten worden.“10 – So die 
Konkordienformel weiter.

Wir sollten dabei nicht vergessen, dass an dieser Stelle der ökumenische 
Dialog einen ganz erheblichen Fortschritt gemacht hat. In dem leider viel 
zu wenig beachteten Konsensdokument „Comunio Sanctorum“ liest man 
folgende grundlegende Übereinstimmung römisch-katholischer und lutheri-
scher Theologie: „Wir lehren gemeinsam die unüberbietbare und unersetz-
bare Autorität der Heiligen Schrift … Von der ganzen Heiligen Schrift gilt, 

 8 Bernd Oberdörfer/Uwe Swarat (Hgg.), Tradition in den Kirchen, Frankfurt am Main 
2010, S. 113: „Id teneamus, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum 
est, hoc est etenim vere proprieque catholicum.“

 9 BSLK, S. 834.
 10 BSLK, S. 767.



wWAS DIE SELBSTANDIGE NVAÄ  FELISCH-LUTLRNEBISCH &3

dalß S1e€ nach gemeinsamer Überzeugung dıe ‚ 1NO] NOTTILLANS 110  - normata‘
1ST ' «11
e Bekenntnisse der Kırche ingegen sınd nOormata, dıe durch die

heilıge chriıft selhest normiıerte Norm. Vor dem Hıntergrund einer VON der Iu-
therischen 1IrC geglaubten clarıtas scripturae und 1mM Gegensatz dazu STE-
henden neuzeıtlichen Oder postmodernen hermeneutischen Verunklarungen
und Verunsicherungen 1St dıe Versuchung groß, das Bekenntnis selhest Z£UT

MNOTTILANS werden lassen. Dheser Versuchung 1L1USS wıderstanden
werden.

QuLa nıcht

Gileichwohl en dıe Bekenntnisschriften der Iutherischen Kırche iıhre (Cül-
igkeıt nıcht Insofern (quatenus) S1e€ der eiılıgen Schrift entsprechen, s()[1-

dern we1l (quıia) S1e€ der eiılıgen chriıft entsprechen, SONS Wwaren WIT nıcht
Iutherische 1IrC Lheser nterschNle: eiInem reformıerten Bekenntnis-
verständniıs wırd wiıederum VOoO Ilutherischen Bekenntnis selhest herausge-
arbeıtet: bekennen WIT UNSs auch derselben ersten ungeänderten
Augsburgischen (Confes1i0on, nıcht derwegen, 1E VON MNSCTHN Iheologıs
gestellt, sondern we1l (qula) 1E AUS (jottes Wort D  TILIEL und darınnen fest

ealund ohl gegründe! 1st
Ich persönlıch würde CIM das Kommuniııistische Manıfest In me1ner Trd1-

natiıonsverpflichtung unterzeichnen Insofern (quatenus) der eiılıgen
chriıft entspricht. ” ermann Nasse schreıibht hlerzu: „Eine WIrKlıche Lehr-
verpflichtung annn nıemals darın bestehen, dass der arrer auf e1in Bekennt-
N1ıS verpflichtet WIrd, ‚soweıt‘ d1eses mi1t dem Worte (jottes üÜbereinstimmt.
Denn elbstverständlich ilt eın Bekenntnis In Jeder auf dem alleın die
T1 SOla scr1ıptura, stehenden 1IrC UL, SOWEeIT mıt der als der

MNOTTILANS üÜübereinstimmt und diese ıchtig auslegt.WAS VERSTEHT DIE SELBSTÄNDIGE EVANGELISCH-LUTHERISCHE ...  83  daß sie nach gemeinsamer Überzeugung die ‚norma normans non normata‘  ıst  lscll  Die Bekenntnisse der Kirche hingegen sind norma normata, die durch die  heilige Schrift selbst normierte Norm. Vor dem Hintergrund einer von der lu-  therischen Kirche geglaubten claritas scripturae und im Gegensatz dazu ste-  henden neuzeitlichen oder postmodernen hermeneutischen Verunklarungen  und Verunsicherungen ist die Versuchung groß, das Bekenntnis selbst zur  norma normans werden zu lassen. Dieser Versuchung muss widerstanden  werden.  2.2 quia nicht quatenus  Gleichwohl haben die Bekenntnisschriften der lutherischen Kirche ihre Gül-  tigkeit nicht insofern (quatenus) sie der Heiligen Schrift entsprechen, son-  dern weil (quia) sie der Heiligen Schrift entsprechen, sonst wären wir nicht  lutherische Kirche. Dieser Unterschied zu einem reformierten Bekenntnis-  verständnis wird wiederum vom lutherischen Bekenntnis selbst herausge-  arbeitet: „... SO bekennen wir uns auch zu derselben ersten ungeänderten  Augsburgischen Confesion, nicht derwegen, daß sie von unsern Theologis  gestellt, sondern weil (quia) sie aus Gottes Wort genommen und darinnen fest  «12  und wohl gegründet ist.  Ich persönlich würde gern das Kommunistische Manifest in meiner Ordi-  nationsverpflichtung unterzeichnen — insofern (quatenus) es der Heiligen  Schrift entsp1richt.13 Hermann Sasse schreibt hierzu: „Eine wirkliche Lehr-  verpflichtung kann niemals darin bestehen, dass der Pfarrer auf ein Bekennt-  nis verpflichtet wird, ‚soweit‘ dieses mit dem Worte Gottes übereinstimmt.  Denn selbstverständlich gilt ein Bekenntnis in jeder auf dem ‚allein die  Schrift‘, sola scriptura, stehenden Kirche nur, soweit es mit der Bibel als der  norma normans übereinstimmt und diese richtig auslegt. ... Nur das Quia be-  gründet eine wirkliche Bekenntnisverpflichtung, das Quatenus ist in Wirklich-  keit nur eine höfliche und milde Form der Auflösung des Lehrbekenntnisses.“  11 Communia Sanctorum, Dir Kirche als Gemeinschaft der Heiligen, Bilaterale Arbeits-  gruppe der Deutschen Bischofskonferenz und der Kirchenleitung der Vereinigten  Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, Paderborn 2000, S. 34.  12 BSLK, S. 835, im lateinischen Text: „... sed quia e verbo Domini est desumpta et ex  fundamentis sacrarum litterarum solide exstructa ...“  13 Dies in Abwandlung eines Diktums von Hermann Sassse, er wolle den Koran unter-  zeichnen, insofern er der Heiligen Schrift entspräche.Nur das Qu1a be-
gründet ıne WIrKlıche Bekenntnisverpflichtung, das QOuatenus 1st In IrKlıch-
e1it 1IUT ıne höfliche und mM1 Orm der uflösung des Lehrbekenntn1IısSsses.“

11 ('ommunıa Sanctorum., ID Kırche als (jemenlınscha der eılıgen, Bılaterale Arbeılts-
der Deutschen Bıschofskonferenz und der Kırchenleitung der Vereinigten

Evangelısch-Lutherischen TITC Deutschlands, Paderborn 2000,
BSLK, 839, 1m lateinıschen lext sed quıia verbo Dominı S6l esumpta e{
iundamentis “-AAC Ta ı1LLerarum sollde SX SITUCLA ..

15 l dIies In Abwandlung e1INEes Dıktums VOIN ermann 5assse, WO den Koran uUun(er-
zeichnen, Insofern der eilıgen Schrift entspräche.
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daß sie nach gemeinsamer Überzeugung die ‚norma normans non normata‘ 
ist.“11

Die Bekenntnisse der Kirche hingegen sind norma normata, die durch die 
heilige Schrift selbst normierte Norm. Vor dem Hintergrund einer von der lu-
therischen Kirche geglaubten claritas scripturae und im Gegensatz dazu ste-
henden neuzeitlichen oder postmodernen hermeneutischen Verunklarungen 
und Verunsicherungen ist die Versuchung groß, das Bekenntnis selbst zur 
norma normans werden zu lassen. Dieser Versuchung muss widerstanden 
werden.

2.2 quia nicht quatenus

Gleichwohl haben die Bekenntnisschriften der lutherischen Kirche ihre Gül-
tigkeit nicht insofern (quatenus) sie der Heiligen Schrift entsprechen, son-
dern weil (quia) sie der Heiligen Schrift entsprechen, sonst wären wir nicht 
lutherische Kirche. Dieser Unterschied zu einem reformierten Be kennt nis-
verständnis wird wiederum vom lutherischen Bekenntnis selbst herausge-
arbeitet: „… so bekennen wir uns auch zu derselben ersten ungeänderten 
Augsburgischen Confesion, nicht derwegen, daß sie von unsern Theologis 
gestellt, sondern weil (quia) sie aus Gottes Wort genommen und darinnen fest 
und wohl gegründet ist.“12

Ich persönlich würde gern das Kommunistische Manifest in meiner Or di-
nationsverpflichtung unterzeichnen – insofern (quatenus) es der Hei li gen 
Schrift entspricht.13 Hermann Sasse schreibt hierzu: „Eine wirkliche Lehr-
verpflichtung kann niemals darin bestehen, dass der Pfarrer auf ein Bekennt-
nis verpflichtet wird, ‚soweit‘ dieses mit dem Worte Gottes übereinstimmt. 
Denn selbstverständlich gilt ein Bekenntnis in jeder auf dem ‚allein die 
Schrift‘, sola scriptura, stehenden Kirche nur, soweit es mit der Bibel als der 
norma normans übereinstimmt und diese richtig auslegt. … Nur das Quia be-
gründet eine wirkliche Bekenntnisverpflichtung, das Quatenus ist in Wirk lich-
keit nur eine höfliche und milde Form der Auflösung des Lehrbekenntnis ses.“ 

 11 Communia Sanctorum, Dir Kirche als Gemeinschaft der Heiligen, Bilaterale Arbeits-
gruppe der Deutschen Bischofskonferenz und der Kirchenleitung der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, Paderborn 2000, S. 34.

 12 BSLK, S. 835, im lateinischen Text: „… sed quia e verbo Domini est desumpta et ex 
fundamentis sacrarum litterarum solide exstructa …“

 13 Dies in Abwandlung eines Diktums von Hermann Sassse, er wolle den Koran unter-
zeichnen, insofern er der Heiligen Schrift entspräche.
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Sasse folgert dann weiıiter, „„dass das Quatenus dem Bekenntnis gegenüber mıt
Notwendigkeıt e1in Quatenus der Schrift gegenüber olge hat

Diıe ekenntnisbindung In der SELK84  HANS-JÖRG VOIGT  Sasse folgert dann weiter, „dass das Quatenus dem Bekenntnis gegenüber mit  14  Notwendigkeit ein Quatenus der Schrift gegenüber zur Folge hat.  3. Die Bekenntnisbindung in der SELK  3.1 ... im Gottesdienst der Kirche  Nun ist das Bekenntnis der Kirche ganz gewiss keine abstrakte Größe, die nur  auf Sitzungen und Tagungen theoretisch zu verhandeln wäre. Vielmehr sind  Gottesdienst und seelsorgerliche Praxis die Orte, an denen das Bekenntnis  gebetet und gelebt wird, nach dem Grundsatz, den Prosper von Aquitanien  formuliert: „lex orandi — lex credendi“'” — die gebetete liturgische Ordnung  muss der geglaubten Ordnung entsprechen.  Dies beginnt mit dem Artikel von der Rechtfertigungslehre, deren seel-  sorgerlicher und gottesdienstlicher Ort die Heilige Beichte ist, denn „wir  gläuben, lehren und bekennen, daß nach Art Heiliger Schrift das Wort Recht-  fertigen in diesem Artikul heiße absolvieren, das ist, von Sünden ledig-  416  sprechen  . Die gottesdienstliche Praxis einer gemeinsamen Beichtandacht  mit Absolution unter Handauflegung, wie sie in den Gemeinden der selbst-  ständigen Lutheraner regelmäßig praktiziert wird, vermag nach meiner Er-  fahrung immer wieder zur Brücke für die Einzelbeichte zu werden, weil Ge-  meindegliedern das Geschehen aus gottesdienstlichen Bezügen vertraut ist.  Ich meine beobachten zu können, dass die Beichte, die von unserem Be-  kenntnis nicht zu Unrecht das dritte Sakrament genannt wird,'” in den evan-  gelischen Kirchen sich einer neuen öffentlichen Wahrnehmung erfreut.  14  Hermann Sasse, In statu confessionis III, Texte zu Union, Bekenntnis, Kirchenkampf  und Ökumene, Göttingen 2011, S. 127.  15  Die Quelle des „lex orandi — lex credendi“ liegt bei Prosper von Aquitanien, der im  Denzinger Schönmetzer zitiert wird: „uf legem crederidi lex statuat supplicandi“,  DS 246. Zu ergänzen wäre „lex agendi“.  16  BSLK, S. 783.  17  BSLK, Großer Katechismus, S. 705 f: „Und hie siehest du, dass die Taufe beide mit  ihrer Kraft und Deutunge begreift auch das dritte Sakrament, welchs man genen-  net hat die Buße, als die eigentlich nicht anders ist, denn die Taufe.‘“ Melanchthon  schreibt in der Apologie: „Et absolutio proprie dici potest sacramentum paeniten-  tiae‘“, BSLK 259.IM Gottesdienst der Kırche

Nun 1st das Bekenntnis der Kırche 0V SCWI1SS keine abhstrakte röße, die 1IUT

auf Sıtzungen und agungen theoretisch verhandeln WAaTrEe. 1e1ImMeNnr sınd
(ijottesdienst und seelsorgerliche Praxıs die Urte, denen das Bekenntnis
ebetet und gelebt wird, nach dem CGrundsatz, den Prosper VON Aquiltanıen
tormuhert: „„Jex Orandı lex credendi  c4 15 die gebetete lıturgische UOrdnung
1L1USS der geglaubten UOrdnung entsprechen.

I Hes beginnt mi1t dem Artıkel VON der Kechtfertigungslehre, deren seel-
sorgerliıcher und gottesdienstlicher (Jrt die Heilige Beichte lst, denn „„WIT
läuben, ehren und bekennen, nach Art eilıger Schrift das Wort echt-
fertigen In diesem Artıkul heiße absolvıieren, das 1st, VON Sıinden ed1ig-

-‚< 16sprechen e gottesdienstliche Praxıs einer gemeinsamen Beıichtandacht
mi1t Ahbhsolution unfer Handauflegung, W1IE 1E€ In den (je meınden der selhst-
ständıgen 1 utheraner regelmäßig praktızıert Wird, ECINNAS nach me1ner HFr-
ahrung immer wıeder Z£UT ITUC für die Einzelbeichte werden, we1l (1e-
meıindeglıedern das Gieschehen AUS gottesdienstlichen Bezügen 1st
Ich meılne beobachten können, dass dıe Beıchte, dıe VON UNSCICITIII Be-
kenntnis nıcht Unrecht das drıtte Sakrament genannt wird, In den ‚Va

gelıschen Kırchen siıch elner CUl Öffenthchen ahrnehmung erfreut.

Hermann 5asse, In STAa ConfessiO0n1s L11 ex{e Unıion, Bekenntn1is, Kırchenkampf
und ÖOkumene. Göttingen 201 1, 1F
DIie Quelle des „JCX Qgrandı lex credend1” 16g be1 Prosper VOIN Agquıltanıien, der 1m
Denzinger chönmetzer ıtıert WITd: „l egem Credertidt fex SIaIMuaTt supplicandi“,

246 /u erganzen WAare „JexX agendi”.
BSLK, 783
BSLK, (Giroßer Katechismus, 705 „Und hıe 1ehest du, ass dıe aule E1 mıt
ıhrer Kraft und eutunge egreift uch das drıtte Sakrament, welchs 111a ‚I1-
neL hat dıe Buße, als dıe eigentlıch Nn1ıC anders ist, ennn dıe aufe  .. Melanc  On
Cchreıbt In der pologıie: y 9-  t absolutio proprıie 1C1 POLESL SACTAMENLUM paenıiten-
t1ae””, BSLK 2509
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Sasse folgert dann weiter, „dass das Quatenus dem Bekenntnis gegenüber mit 
Notwendigkeit ein Quatenus der Schrift gegenüber zur Folge hat.“14

3. Die Bekenntnisbindung in der SELK

3.1 … im Gottesdienst der Kirche

Nun ist das Bekenntnis der Kirche ganz gewiss keine abstrakte Größe, die nur 
auf Sitzungen und Tagungen theoretisch zu verhandeln wäre. Vielmehr sind 
Gottesdienst und seelsorgerliche Praxis die Orte, an denen das Bekenntnis 
gebetet und gelebt wird, nach dem Grundsatz, den Prosper von Aquitanien 
formuliert: „lex orandi – lex credendi“15 – die gebetete liturgische Ordnung 
muss der geglaubten Ordnung entsprechen.

Dies beginnt mit dem Artikel von der Rechtfertigungslehre, deren seel-
sorgerlicher und gottesdienstlicher Ort die Heilige Beichte ist, denn „wir 
gläu ben, lehren und bekennen, daß nach Art Heiliger Schrift das Wort Recht-
fertigen in diesem Artikul heiße absolvieren, das ist, von Sünden le dig-
sprechen“16. Die gottesdienstliche Praxis einer gemeinsamen Beichtandacht 
mit Absolution unter Handauflegung, wie sie in den Gemeinden der selbst-
ständigen Lutheraner regelmäßig praktiziert wird, vermag nach meiner Er-
fahrung immer wieder zur Brücke für die Einzelbeichte zu werden, weil Ge-
meindegliedern das Geschehen aus gottesdienstlichen Bezügen vertraut ist. 
Ich meine beobachten zu können, dass die Beichte, die von unserem Be-
kenntnis nicht zu Unrecht das dritte Sakrament genannt wird,17 in den evan-
gelischen Kirchen sich einer neuen öffentlichen Wahrnehmung erfreut.

 14 Hermann Sasse, In statu confessionis III, Texte zu Union, Bekenntnis, Kirchenkampf 
und Ökumene, Göttingen 2011, S. 127.

 15 Die Quelle des „lex orandi – lex credendi“ liegt bei Prosper von Aquitanien, der im 
Denzinger Schönmetzer zitiert wird: „ut legem crederidi lex statuat supplicandi“, 
DS 246. Zu ergänzen wäre „lex agendi“.

 16 BSLK, S. 783.
 17 BSLK, Großer Katechismus, S. 705 f: „Und hie siehest du, dass die Taufe beide mit 

ihrer Kraft und Deutunge begreift auch das dritte Sakrament, welchs man genen-
net hat die Buße, als die eigentlich nicht anders ist, denn die Taufe.“ Melanchthon 
schreibt in der Apologie: „Et absolutio proprie dici potest sacramentum paeniten-
tiae“, BSLK 259.
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e Z£ZUT rprobung freigegebene NECLC Konfirmationsagende der SELK
versucht mıt er gebotenen pädagogischen Vorsicht die Bekenntnisbindung
7U Ausdruck bringen, WENNn he1ißt .„„Wiıllst U/WO 1hr darum auch
In der evangelısch-lutherischen Kırche, die dA1esen (Gilauben lauter und eın
verkündıgt, leiben und iıhre (iottesdienste und Sakramente en Urten,
wohrnn (1Jott diıch/euch führt, eifrıg suchen, sprich/sprecht: Ja, mıt (jottes
Hilfe *'©

In dez1idiert gottesdienstlichem Zusammenhang steht auch die Predigt, die
nach Iutherischem Verständniıs 1Ne Predigt VOnr (resetz HH Evangelium 1st
Für den rediger stellt sıch be1 en Frustrationen des Gemeindealltags dıe
es entscheidende rage Wovon erwarte iıch Veränderungen /  S (yuten 1M
Tehen der (remeinde U, IM eigenen Tehen? Von der Predigt des (Jesetz7es
Oder VON christlichen nungen, die ebenso auf das Iun des Menschen Z1e-
len”? der 1st die Predigt des E vangelıums, dıe Veränderung bewiıirkt”?
e Antwort E1 AUS der Solıda Declaratiıo zıtiert: „Dann das (Jesetz Sagl

wohl, E1 (jottes Will und Befehl, WIT 1mM CUl en wandeln SOl-
len, 1bt aber dıe Kraft und das vVermügen nıcht, WITS anfangen und
Tuen können, sondern der Heıilıge Gelst, wölcher nıcht durch das Gesetz, (})[1-

dern Urc die Predigt des E vangelnu egeben und empfangen wird, (1Jal 3’
0019erNEeUEIT das Herz.

e Predigt des E vangelıums, der trostreiche Zuspruch des e118 ewiırkt
alleın Veränderung 1mM en eINESs Menschen, 1mM en der (je meılnde. I hes
1st ıne Glaubensaussage, die der übernatürlichen Kraft des Wortes (jottes
echnung rag e lebendige Stimme des E vangelıums wiırkt quası sakra-
mental als „sakramentum audıbile  .“ und 1mM Zusammenspıiel mi1t dem „verbum
visıbılee ZU des Sakraments.

Das Bekenntnis wırd schheßlich auch gelebt 1mM Vollzug des Heıligen
Abendmahls „vere el substantıalıter”, beschreıibht dıe Kon  rdienforme
dıe Kealpräsenz. In der 1 utherischen Kirchenagende“ sınd die 5Spendeworte

15 Evangelısch-Lutherische Kırchenagende, Band Herausgegeben VOIN der 1tUr-
gıschen Kommissıon der Selbständıgen Evangelısch-Lutherischen Iche, Göttingen
2012,
BSLK V, 65 L, (jal 3, .„Habı iıhr den C181 empfangen durch des (Jeset7es8
eT| der durch dıe Predigt VCOCH auben‘?"
9-  el sSınd e1NS, das Sakrament das ‚verbum visıbile”. das Wort das y  ‚I1-
[Uum audıbıle das hörbare und gehörte Sakrament.‘” TIEI  IC Wılhelm Hopf (Heg.),
In Statıu Confessi0on1s, esammelte UuTIsatze VOIN Hermann S5asse., Berlın/ Hamburg
1966,

21 Evangelısch-Lutherische Kırchenagende, herausgegeben VOHN der Kırchenleitung der
Selbständıgen Evangelısch-Lutherischen Kırche, Band L, Freiburg/Basel/Wıen 1997
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Die zur Erprobung freigegebene neue Konfirmationsagende der SELK 
versucht mit aller gebotenen pädagogischen Vorsicht die Bekenntnisbindung 
zum Ausdruck zu bringen, wenn es heißt: „Willst du/wollt ihr darum auch 
in der evangelisch-lutherischen Kirche, die diesen Glauben lauter und rein 
verkündigt, bleiben und ihre Gottesdienste und Sakramente an allen Orten, 
wohin Gott dich/euch führt, eifrig suchen, so sprich/sprecht: Ja, mit Gottes 
Hilfe.“18

In dezidiert gottesdienstlichem Zusammenhang steht auch die Predigt, die 
nach lutherischem Verständnis eine Predigt von Gesetz und Evangelium ist. 
Für den Prediger stellt sich bei allen Frustrationen des Gemeindealltags die 
alles entscheidende Frage: Wovon erwarte ich Veränderungen zum Guten im 
Leben der Gemeinde und im eigenen Leben? Von der Predigt des Gesetzes 
oder von christlichen Mahnungen, die ebenso auf das Tun des Menschen zie-
len? Oder ist es die Predigt des Evangeliums, die Veränderung bewirkt?

Die Antwort sei aus der Solida Declaratio zitiert: „Dann das Gesetz sagt 
wohl, es sei Gottes Will und Befehl, daß wir im neuen Leben wandeln sol-
len, es gibt aber die Kraft und das Vermügen nicht, daß wirs anfangen und 
tuen können, sondern der Heilige Geist, wölcher nicht durch das Gesetz, son-
dern durch die Predigt des Evangelii gegeben und empfangen wird, Gal. 3, 
er neuert das Herz.“19

Die Predigt des Evangeliums, der trostreiche Zuspruch des Heils bewirkt 
allein Veränderung im Leben eines Menschen, im Leben der Gemeinde. Dies 
ist eine Glaubensaussage, die der übernatürlichen Kraft des Wortes Gottes 
Rechnung trägt. Die lebendige Stimme des Evangeliums wirkt quasi sakra-
mental als „sakramentum audibile“ und im Zusammenspiel mit dem „verbum 
visibile“20 des Sakraments.

Das Bekenntnis wird schließlich auch gelebt im Vollzug des Heiligen 
Abendmahls. „Vere et substantialiter“, so beschreibt die Konkordienformel 
die Realpräsenz. In der Lutherischen Kirchenagende21 sind die Spendeworte 

 18 Evangelisch-Lutherische Kirchenagende, Band III /2, Herausgegeben von der Litur-
gischen Kommission der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche, Göttingen 
2012, S. 19.

 19 BSLK SD VI, S. 965 f, Gal 3,2: „Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes 
Werke oder durch die Predigt vom Glauben?“

 20 „Beide sind eins, das Sakrament das ‚verbum visibile‘, das Wort das ‚sacramen-
tum audibile‘, das hörbare und gehörte Sakrament.“ Friedrich Wilhelm Hopf (Hg.), 
In Statu Confessionis, Gesammelte Aufsätze von Hermann Sasse, Berlin/Hamburg 
1966, S. 82.

 21 Evangelisch-Lutherische Kirchenagende, herausgegeben von der Kirchenleitung der 
Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche, Band I, Freiburg/Basel/Wien 1997.
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‚„„das 1st der wahre Le1b86  HANS-JÖRG VOIGT  „das ist der wahre Leib ... / das ist das wahre Blut“ für alle SELK-Pfarrer  verbindlich, wie alle agendarischen Bücher für die Pfarrer der SELK in  einer abgestuften Weise verbindlich sind. Es ist vor diesem Hintergrund  schon sehr verwunderlich, dass „Hoc est“ als Spendewort im Evangelischen  Gottesdienstbuch überhaupt gar nicht mehr auftaucht und angeboten wird.  3.2 Die Bekenntnisbindung in der SELK in den Ordnungen der SELK  Natürlich muss sich die Bekenntnisbindung auch in den Ordnungen der  Kirche niederschlagen. In der Grundordnung der SELK liest sich dies im  Bezug auf die Katholizität und Schriftbindung wie folgt: „Die Selbständige  Evangelisch-Lutherische Kirche steht in der Einheit der heiligen, christlichen  und apostolischen Kirche, die überall da ist, wo das Wort Gottes rein gepre-  digt wird und die Sakramente nach der Einsetzung Christi verwaltet werden.  ... Sie ist gebunden an die Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments als  an das unfehlbare Wort Gottes, nach dem alle Lehren und Lehrer der Kirche  beurteilt werden sollen.“ Wenn ich richtig sehe, kommen diese Inhalte in  den meisten Kirchenordnungen der lutherischen Kirchen in Deutschland und  weltweit so zu stehen.  Spannend wird es dann bei der Bekenntnisbindung, die sich in der Grund-  ordnung der SELK wie folgt liest: „Sie (die Kirche) bindet sich daher an die  Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, weil in ihnen die  schriftgemäße Lehre bezeugt ist, nämlich an die drei ökumenischen Symbole  (das Apostolische, das Nicänische und das Athanasianische Bekenntnis), an  die ungeänderte Augsburgische Konfession und ihre Apologie, die Schmal-  kaldischen Artikel, den Kleinen und Großen Katechismus Luthers und die  Konkordienformel.““  Damit diese Grundordnung auch in den Gemeinden ankommt, legen alle  Pfarrer ein schriftliches und mündliches Amtsgelübde ab, das folgenden  Wortlaut hat: „Ich gelobe im Angesicht Gottes, bei der in der Selbständigen  Evangelisch-Lutherischen Kirche angenommenen reinen Lehre, wie sie in  der Heiligen Schrift enthalten und in den drei allgemeinen Bekenntnissen,  dem apostolischen, nicänischen und athanasianischen, in der ungeänderten  Augsburgischen Konfession und deren Apologie, den Schmalkaldischen Ar-  tikeln, dem Großen und Kleinen Katechismus Dr. Martin Luthers und der  Konkordienformel dargestellt ist, fest und standhaft zu verbleiben, ihr gemäß  mein Amt zu verwalten, gegen sie weder heimlich noch öffentlich etwas zu  unternehmen, falls ich aber, was Gott verhüte, an ihr irre gemacht oder von  ihr abzuweichen versucht würde, dies ohne Säumen meinem Superintenden-das 1St das wahre Blut“ für alle SELK-Pfarrer
verbindlıch, W1IE alle agendarıschen Bücher für dıe Pfarrer der SELK In
elner abgestuften We1lse verbindlich Ssınd. ESs 1St VOT diesem Hıntergrund
schon csechr verwunderlıch, dass .„„Hoc est  : als 5Spendewort 1mM E, vangelıschen
(ijottesdienstbuch überhaupt dl nıcht mehr auftaucht und angeboten WIT|

Die Bekenntnisbindung In der SELK In den Ordnungen der SELK

Natürliıch 1L1USS siıch die Bekenntnisbindung auch In den Urdnungen der
1IrC nıederschlagen. In der Grundordnung der SELK hest sıch dies 1mM
ezug auf die Katholızıtät und Schriftbindun W1IE OL „DIie Selbständıge
E.vangelıisch-Lutherische 1IrC steht In der Einheılt der eılıgen, christlichen
und apostolıschen Kırche, dıe überall da 1St, das Wort (jottes eın C-
dıgt wırd und die Sakramente nach der Einsetzung C’hristı verwaltet werden.86  HANS-JÖRG VOIGT  „das ist der wahre Leib ... / das ist das wahre Blut“ für alle SELK-Pfarrer  verbindlich, wie alle agendarischen Bücher für die Pfarrer der SELK in  einer abgestuften Weise verbindlich sind. Es ist vor diesem Hintergrund  schon sehr verwunderlich, dass „Hoc est“ als Spendewort im Evangelischen  Gottesdienstbuch überhaupt gar nicht mehr auftaucht und angeboten wird.  3.2 Die Bekenntnisbindung in der SELK in den Ordnungen der SELK  Natürlich muss sich die Bekenntnisbindung auch in den Ordnungen der  Kirche niederschlagen. In der Grundordnung der SELK liest sich dies im  Bezug auf die Katholizität und Schriftbindung wie folgt: „Die Selbständige  Evangelisch-Lutherische Kirche steht in der Einheit der heiligen, christlichen  und apostolischen Kirche, die überall da ist, wo das Wort Gottes rein gepre-  digt wird und die Sakramente nach der Einsetzung Christi verwaltet werden.  ... Sie ist gebunden an die Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments als  an das unfehlbare Wort Gottes, nach dem alle Lehren und Lehrer der Kirche  beurteilt werden sollen.“ Wenn ich richtig sehe, kommen diese Inhalte in  den meisten Kirchenordnungen der lutherischen Kirchen in Deutschland und  weltweit so zu stehen.  Spannend wird es dann bei der Bekenntnisbindung, die sich in der Grund-  ordnung der SELK wie folgt liest: „Sie (die Kirche) bindet sich daher an die  Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, weil in ihnen die  schriftgemäße Lehre bezeugt ist, nämlich an die drei ökumenischen Symbole  (das Apostolische, das Nicänische und das Athanasianische Bekenntnis), an  die ungeänderte Augsburgische Konfession und ihre Apologie, die Schmal-  kaldischen Artikel, den Kleinen und Großen Katechismus Luthers und die  Konkordienformel.““  Damit diese Grundordnung auch in den Gemeinden ankommt, legen alle  Pfarrer ein schriftliches und mündliches Amtsgelübde ab, das folgenden  Wortlaut hat: „Ich gelobe im Angesicht Gottes, bei der in der Selbständigen  Evangelisch-Lutherischen Kirche angenommenen reinen Lehre, wie sie in  der Heiligen Schrift enthalten und in den drei allgemeinen Bekenntnissen,  dem apostolischen, nicänischen und athanasianischen, in der ungeänderten  Augsburgischen Konfession und deren Apologie, den Schmalkaldischen Ar-  tikeln, dem Großen und Kleinen Katechismus Dr. Martin Luthers und der  Konkordienformel dargestellt ist, fest und standhaft zu verbleiben, ihr gemäß  mein Amt zu verwalten, gegen sie weder heimlich noch öffentlich etwas zu  unternehmen, falls ich aber, was Gott verhüte, an ihr irre gemacht oder von  ihr abzuweichen versucht würde, dies ohne Säumen meinem Superintenden-S1e 1St gebunden die Heilıge chriıft en und Neuen lestaments als

das unfehlbare Wort (ottes, nach dem alle Lehren und Lehrer der 1IrC
beurteiılt werden sollen.“ Wenn ich ıchtig sehe, kommen diese nhalte In
den me1sten Kırchenordnungen der lutherischen Kırchen In Deutschlan und
weltweiıt stehen.

pannen! WwIrd dann be1 der Bekenntnisbindung, die siıch In der tund-
ordnung der SELK WIE OL hest „ d1e dıe Kırche) bındet sıch er dıe
Bekenntnisschriften der evangelısch-lutherischen ırche, we1l In ihnen dıe
schrıftgemäße TE bezeugt lst, ämlıch die dre1 Ökumenıischen 5Symbole
das Apostolısche, das Nıcänısche und das Athanasıanısche Bekenntn1s),
die ungeänderte Augsburgische Konfession und iıhre pologıe, dıe Schmal-
kaldıschen Artıkel, den Kleinen und (iroßen Katech1smus Luthers und die
Kon  Tdientformel.“

Damıt diese Grundordnung auch In den (jemelnden ankommt, egen alle
Pfarrer eın schrifthches und mündlıches Amtsgelübde ab, das folgenden
Wortlaut hat „Ich gelobe 1mM Angesicht (jottes, be1 der In der Selbständıgen
E.vangelısch-Lutherischen 1IrC AD SCHOMMNINENCHN reinen ehre, W1IE S1e€ In
der eiılıgen chriıft enthalten und In den dre1 allgemeınen Bekenntnissen,
dem apostolischen, nıcäanıschen und athanasıanıschen, In der ungeänderten
Augsburgischen Konfession und deren pologıe, den Schmalkaldıschen AÄAr-
tıkeln, dem (iroßen und Kleinen Katechiısmus Dr Martın L uthers und der
Kon  Tdienforme dargeste. lst, test und standhaft verbleıiben, 1hr gemäß
meın Amt verwalten, 1E weder eimhıc noch Öffentlich eIWwWwaAs
unternehmen, ich aber, WASs (iJott verhüte, 1hr lre emacht Oder VON

iıhr abzuweıichen versucht würde, dies Oohne Säumen melınem Superintenden-
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„das ist der wahre Leib … / das ist das wahre Blut“ für alle SELK-Pfarrer 
verbindlich, wie alle agendarischen Bücher für die Pfarrer der SELK in 
einer abgestuften Weise verbindlich sind. Es ist vor diesem Hintergrund 
schon sehr verwunderlich, dass „Hoc est“ als Spendewort im Evangelischen 
Gottesdienstbuch überhaupt gar nicht mehr auftaucht und angeboten wird.

3.2 Die Bekenntnisbindung in der SELK in den Ordnungen der SELK

Natürlich muss sich die Bekenntnisbindung auch in den Ordnungen der 
Kirche niederschlagen. In der Grundordnung der SELK liest sich dies im 
Bezug auf die Katholizität und Schriftbindung wie folgt: „Die Selbständige 
Evangelisch-Lutherische Kirche steht in der Einheit der heiligen, christlichen 
und apostolischen Kirche, die überall da ist, wo das Wort Gottes rein gepre-
digt wird und die Sakramente nach der Einsetzung Christi verwaltet werden. 
… Sie ist gebunden an die Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments als 
an das unfehlbare Wort Gottes, nach dem alle Lehren und Lehrer der Kirche 
beurteilt werden sollen.“ Wenn ich richtig sehe, kommen diese Inhalte in 
den meisten Kirchenordnungen der lutherischen Kirchen in Deutschland und 
weltweit so zu stehen.

Spannend wird es dann bei der Bekenntnisbindung, die sich in der Grund-
ordnung der SELK wie folgt liest: „Sie (die Kirche) bindet sich daher an die 
Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, weil in ihnen die 
schriftgemäße Lehre bezeugt ist, nämlich an die drei ökumenischen Symbole 
(das Apostolische, das Nicänische und das Athanasianische Bekenntnis), an 
die ungeänderte Augsburgische Konfession und ihre Apologie, die Schmal-
kaldischen Artikel, den Kleinen und Großen Katechismus Luthers und die 
Konkordienformel.“

Damit diese Grundordnung auch in den Gemeinden ankommt, legen alle 
Pfarrer ein schriftliches und mündliches Amtsgelübde ab, das folgenden 
Wortlaut hat: „Ich gelobe im Angesicht Gottes, bei der in der Selbständigen 
Evangelisch-Lutherischen Kirche angenommenen reinen Lehre, wie sie in 
der Heiligen Schrift enthalten und in den drei allgemeinen Bekenntnissen, 
dem apostolischen, nicänischen und athanasianischen, in der ungeänderten 
Augsburgischen Konfession und deren Apologie, den Schmalkaldischen Ar-
tikeln, dem Großen und Kleinen Katechismus Dr. Martin Luthers und der 
Konkordienformel dargestellt ist, fest und standhaft zu verbleiben, ihr gemäß 
mein Amt zu verwalten, gegen sie weder heimlich noch öffentlich etwas zu 
unternehmen, falls ich aber, was Gott verhüte, an ihr irre gemacht oder von 
ihr abzuweichen versucht würde, dies ohne Säumen meinem Superintenden-



wWAS DIE SELBSTANDIGE NVAÄ  FELISCH-LUTLRNEBISCH &/

tcn, Propst Oder Bıschofr anzuzeigen und dessen Kat und Welsung ahbZzuwar-
ten Olches gelobe ich hliermıit VOT (1Jott und diesen Zeugen.” Aus dieser
Verpflichtung erg1bt siıch auch e1in geregeltes Verfahren Z£ZUT Lehrzucht

Die Bekenntnisbindung In der SELK In der Geschichte der Kırche

e Zwangsmaßnahmen des preußischen KÖn1gs 1mM Gefolge der Unılons-
emühungen ah 817 (man begrüßte dıe therischen Pfarrer damals nıcht
mıt „WOo en S1e studiert ?*“ sondern mıt „„WOo en S1e 1mM Gefängn1s C
sessen ?””) üUührten dazu, dass die Fragen nach Bekenntnis und iırchenge-
meıinschaft mıt der reformı1erten Kırche für dıe altlutherischen Vorgänger-
kırchen der SELK VON besonderer Sens1bilıtät WAaAlcCcTI und für UNSs hıs heute
SIınd. Deshalb cschft die SELK auch nıcht In Kanzel- und Abendm  SgE-
meıinschaft mıt den Kırchen der Union und Se1It Gründung der EK auch
nıcht mehr mi1t den Lutherischen Landeskırchen In der Vereinigten Van-
gelısch-Lutherischen 1IrC In Deutschlan: VELKD) Das bedeuteft auch,
dass ıne gegenseltLge Zulassung 7U en 1IUT In seelsorgerliıcher
E1unzelverantwortung möglıch 1st

TIE|  1C Hauschıild, Präsıdent des -Kırchenamtes, beschreıibht dıe
unterschliedliche Siıchtwelse zutreffend W1IE OL1g „Diese Relevanz VON Lehr-
konsensen für irchengemeı1nschaft ann wen1gstens auf WEe1 unterschled-
1C We1l1sen verstanden werden. Entweder begründen Lehrkonsense dıe KIr-
chengemeıinschaft Oder Lehrkonsense sınd Wl notwendiges Medium der
Erklärung und Praktizıerung VON irchengemeı1nschaft nıcht aber deren
ı1und e erste Auffassung wird, WENNn ich recht sehe, VON der SELK VEerTITe-
tcn, etzter Auffassung WIT| VON Eulert Herms Vertrefen und 1st der acC
nach Voraussetzung der Zustimmung der Iutherischen Landeskırchen Z£UT

Leuenberger Konkordie ““ Tatsächlic steht für Kanzel- und Abendmahls-
geme1inschaft auf NSelten der SELK das Konzept des Lehrkonsens und auf
NSelten der Leuenberger Kırchengemeinschaft das Konzept e1lner Untersche1-
dung zwıschen Lehrkonsens als „Medium “ der Kırchengemeinschaft und
eiInem davon verschliedenen tund och einmal Friedrich Hauschild „DIie
eigene Lehre <1bt aber die Behauptung auf, mıt dem trund des auDens
iıdentisch SeIn und relatıviert siıch gegenüber dem trund des auDens 23

Werner Klän (Heg.), 1 utherische N! In kırchliıcher Verbindlıc  eıt. Lrwäagun-
SCH ZU Weg Iutherischer Kırchen In kuropa ach der Mıllenruumswende, Göttingen
2007,

A Aa ÜU., 55
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ten, Propst oder Bischof anzuzeigen und dessen Rat und Weisung abzuwar-
ten. Solches gelobe ich hiermit vor Gott und diesen Zeugen.“ Aus dieser 
Verpflichtung ergibt sich auch ein geregeltes Verfahren zur Lehrzucht.

3.3 Die Bekenntnisbindung in der SELK in der Geschichte der Kirche

Die Zwangsmaßnahmen des preußischen Königs im Gefolge der Unions-
bemühungen ab 1817 (man begrüßte die lutherischen Pfarrer damals nicht 
mit „Wo haben Sie studiert?“ sondern mit „Wo haben Sie im Ge fäng nis ge-
sessen?“) führten dazu, dass die Fragen nach Bekenntnis und Kir chen ge-
meinschaft mit der reformierten Kirche für die altlutherischen Vor gänger-
kirchen der SELK von besonderer Sensibilität waren und für uns bis heute 
sind. Deshalb seht die SELK auch nicht in Kanzel- und Abend mahls ge-
meinschaft mit den Kirchen der Union und seit Gründung der EKD auch 
nicht mehr mit den Lutherischen Landeskirchen in der Vereinigten Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche in Deutschland (VELKD). Das bedeutet auch, 
dass eine gegenseitige Zulassung zum Abendmahl nur in seelsorgerlicher 
Einzelverantwortung möglich ist.

Friedrich Hauschild, Präsident des VELKD-Kirchenamtes, beschreibt die 
unterschiedliche Sichtweise zutreffend wie folgt: „Diese Relevanz von Lehr-
konsensen für Kirchengemeinschaft kann wenigstens auf zwei unterschied-
liche Weisen verstanden werden. Entweder begründen Lehrkonsense die Kir-
chengemeinschaft oder Lehrkonsense sind zwar notwendiges Medium der 
Erklärung und Praktizierung von Kirchengemeinschaft nicht aber deren 
Grund. Die erste Auffassung wird, wenn ich recht sehe, von der SELK vertre-
ten, letzter Auffassung wird von Eilert Herms vertreten und ist der Sache 
nach Voraussetzung der Zustimmung der lutherischen Landeskirchen zur 
Leuenberger Konkordie.“22 Tatsächlich steht für Kanzel- und Abend mahls-
gemeinschaft auf Seiten der SELK das Konzept des Lehrkonsens und auf 
Seiten der Leuenberger Kirchengemeinschaft das Konzept einer Unter schei-
dung zwischen Lehrkonsens als „Medium“ der Kirchengemeinschaft und 
 einem davon verschiedenen Grund. Noch einmal Friedrich Hauschild: „Die 
eigene Lehre gibt aber die Behauptung auf, mit dem Grund des Glaubens 
identisch zu sein und relativiert sich gegenüber dem Grund des Glaubens.“23 

 22 Werner Klän (Hg.), Lutherische Identität in kirchlicher Verbindlichkeit. Erwägun-
gen zum Weg lutherischer Kirchen in Europa nach der Milleniumswende, Göttingen 
2007, S. 51.

 23 A. a. O., S. 53.
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Aus meiner Perspektive ist dies eine zutreffende Beschreibung der oben 
zitierten Unterscheidung einer Quia- beziehungweise Quatenusbindung an 
die Bekenntnisse der Kirche.

3.4 Die Bekenntnisbindung mit Blick auf die Konkordie reformatorischer 
Kirchen in Europa (Leuenberger Konkordie)

Wie schon angeklungen ist es für die SELK nicht möglich, der Konkordie 
reformatorischer Kirchen in Europa, der Leuenberger Konkordie, zuzustim-
men, weil sie nicht ausschließlich auf einem Lehrkonsens beruht. Dies wird 
besonders an den offenen Arbeitsaufträgen der Konkordie zum Thema der 
Christologie deutlich. Werner Elert schreibt in seiner Dogmatik: „Wenn die 
Realpräsenz … gerade im Zusammenhang der Abendmahlslehre in Zweifel 
gezogen wurde, so läßt das auf Motive schließen, die nicht im apostolischen 
Zeugnis vom Abendmahl, sondern anderswo ihren Grund haben. … Sie lie-
gen zunächst in der Christologie.“24

Aber „die altkirchliche Christologie ist Inkarnationschristologie nicht nur, 
weil die Inkarnation des Logos ihren Ausgangspunkt bezeichnet“25. Das Al-
tar sakrament ist inkarnatorisches Geschehen, Inkarnation, und damit chris-
tologisch zu betrachten.

Die Christologie wird in der Leuenberger Konkordie wie folgt behan-
delt: „Im Glauben an diese Selbsthingabe Gottes in seinem Sohn sehen wir 
uns angesichts der geschichtlichen Bedingtheit überkommener Denkformen 
vor die Aufgabe gestellt, neu zur Geltung zu bringen, was die reformierte 
Tradition in ihrem besonderen Interesse an der Unversehrtheit von Gottheit 
und Menschheit Jesu und was die lutherische Tradition in ihrem besonderen 
Interesse an seiner völligen Personeinheit geleitet hat.“26

Die reformierte Christologie steht hier völlig unberührt neben der alt-
kirchlichen Christologie des Luthertums. Elert zur reformierten Christologie: 
Die Unterschiede liegen in der calvinischen Lehre von der Person Christi, die 
besagt, dass der erhöhte Christus seine Menschennatur im Himmel lässt, um 
auf Erden gegenwärtig sein zu können.27

 24 Werner Elert, Der Christliche Glaube, Hamburg 31956, S. 382.
 25 Werner Elert, Der Ausgang der Altkirchlichen Christologie, Berlin 1957, S. 12.
 26 Konkordie reformatorischer Kirchen in Europa, III. Die Übereinstimmungen ange-

sichts der Lehrverurteilungen der Reformationszeit, 2. Christologie, Nr. 22.
 27 Werner Elert, Dogmatik, a. a. O., S. 382.
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Die Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche bekennt mit der Kirche 
zu allen Zeiten und an allen Orten, dass beide Naturen Christi ungeteilt und 
ungetrennt sind und dass ein Lehrkonsens in dieser zentralen Frage einer 
Kirchengemeinschaft vorausgehen müsste.

Schlussbemerkungen

Ich ahne, dass gerade der zum Schluss dargestellte kritische Blick auf die 
Leuenberger Konkordie unter uns sperrig zu stehen kommen mag. Ich  bitte 
Sie jedoch, diesen Standpunkt nicht als unökumenisch zu apostrophieren. 
Wir bezeugen hier eine Sicht, die uns in unserer Kirchengeschichte zuge-
wachsen ist. Hier stehen wir und meinen, nicht anders zu können.

Gerade deshalb weiß sich die Selbständige Evangelisch-Lutherische Kir-
che in den ökumenischen Dialog unserer Tage gerufen, wie dieser zum 
Beispiel von der Charta Oecumenica beschrieben wird. So stehen wir ge-
genwärtig in einem sehr interessanten Gesprächsprozess mit der Union Evan-
gelischer Kirchen in Deutschland, den wir gemeinsam im Kontext des Re for-
mationsjubiläums im Jahr 2017 verorten. Denn das Jahr 2017 ist auch die 
200. Wiederkehr der Kirchwerdung unserer beider Vorgängerkirchen ab dem 
Jahr 1817. Eine spannende Fachtagung hat vor knapp einem Jahr in Witten-
berg stattgefunden, und der Tagungsband ist bereits kürzlich erschienen.28

In dieser ökumenischen Verantwortung hat der Internationale Lutherische 
Rat (ILC) auch Gespräche auf internationaler Ebene mit der römisch-katho-
lischen Kirche beschlossen, die eng mit den Gesprächen des Lutherischen 
Weltbundes vernetzt werden sollen.

Die Einheit der Kirche ist uns in Christus vorgegeben und wird uns in ihm 
und durch ihn zugeeignet werden. In aller Demut und nach bestem Wissen 
und Gewissen versuchen wir, ihm nachzufolgen.

Ich danke Ihnen für Ihr geduldiges Zuhören.

 28 Jürgen Kampmann/Werner Klän (Hgg.), Preußische Union, lutherisches Bekenntnis 
und kirchliche Prägungen. Theologische Ortbestimmungen im Ringen um Anspruch 
und Reichweite konfessioneller Bestimmtheit der Kirche, Göttingen 2013.


